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3.5 Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstinde

Die Kriterien der Gefahrenklasse "Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff" richten sich nach
den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Definition nach Sprengstoffgesetz

Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstinde werden tiber das Sprengstoffgesetz (SprengG) definiert. Sie
enthalten bzw. bestehen aus explosionsgefihrlichen Stoffen. Feste oder fliissige Stoffe bzw. Gemische sind dann
explosionsgefihrlich, wenn sie durch eine nicht auRRergewshnliche thermische, mechanische oder andere
Beanspruchung zur Explosion gebracht werden kénnen. Hierbei sind die in Anhang |, Teil A.14 der Verordnung
(EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Priifmethoden gemaf der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrinkung chemischer Stoffe (REACH) festgelegten Priifmethoden anzuwenden. Ob ein explosionsgefahrlicher
Stoff ein Explosivstoff oder ein pyrotechnischer Gegenstand ist, ergibt sich aus seiner Verwendung.

Explosivstoffe

Explosivstoffe sind Sprengstoffe, Treibstoffe, Ziindstoffe und Gegenstinde, die diese Stoffe beinhalten, sowie
pyrotechnische Sitze. Explosionsgefihrliche Stoffe, die zur Herstellung von Explosivstoffen dienen, sind den
Explosivstoffen gleichgestellt.

Definition nach SprengG:

a) Stoffe und Gegenstinde, die nach der Richtlinie 2014/28/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Bereitstellung auf dem
Markt und die Kontrolle von Explosivstoffen fur zivile Zwecke (Neufassung) (ABI. L 96 vom 29.3.2014, S. 1) als
Explosivstoffe fiir zivile Zwecke betrachtet werden oder diesen in Zusammensetzung und Wirkung &hnlich sind,

b) die in Anlage Il genannten Stoffe und Gegenstinde.

Pyrotechnische Gegenstinde

Pyrotechnische Gegenstinde sind Gegenstinde, die explosionsgefihrliche Stoffe oder Stoffgemische enthalten
(pyrotechnische Sitze), mit denen auf Grund selbsterhaltender, exotherm ablaufender chemischer Reaktionen
Wirme, Licht, Schall, Gas oder Rauch oder eine Kombination dieser Wirkungen erzeugt werden soll.

Explosive Eigenschaften

Explosive Eigenschaften sind verkniipft mit dem Vorhandensein von bestimmten chemischen Gruppen im
Molekiil, die bei einer Reaktion einen sehr raschen Temperatur- oder Druckanstieg bewirken kénnen.

Grundsatzlich ist festzustellen, dass explosionsgefahrliche Stoffe im Molekiil oder in den jeweiligen Mischungen
brennbare und sauerstoffliefernde Bestandteile enthalten. Hierbei handelt es sich meist um Stoffe mit Sauerstoff-
Stickstoff-Verbindungen, wie Nitrite, Nitrate, Nitro- oder Nitroso-Verbindungen, oder auch mit Sauerstoff-Chlor-
Gruppen (Chlorate, Perchlorate). Ausnahmen von der Reaktion mit disponiblem Sauerstoff bilden einige Stoffe (z.
B. Azide), bei deren Zersetzung in die Elemente geniigend Energie und Gasvolumen (Stickstoff) fiir den
Explosionsprozess frei werden.

Sicherheitstechnisch bedeutet dies, dass diese Stoffe und Stoffgemische jederzeit reaktionsfihig sind. Ob eine
Reaktion stattfindet, hingt vom Auslésepotenzial ab (Ziindquellen). Im Folgenden wird aus Griinden der
Vereinfachung - soweit nicht weiter ausgefiihrt - nur der Begriff Explosivstoff verwendet, obwohl prinzipiell auch
pyrotechnische Gegenstinde gemeint sind.
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3.5.1 Art der Gefihrdungen und ihre Wirkungen

Umsetzungsarten und Wirkungen von Explosivstoffen

Je nach Geschwindigkeit der Umsetzung von Explosivstoffen wird unterschieden zwischen
— Deflagration, die chemische Umsetzung mit Flammenbildung, die mit Unterschallgeschwindigkeit abliuft, ohne
den Sauerstoff der Umgebung zu benétigen;
— Detonation, die chemische Umsetzung, die mit Uberschallgeschwindigkeit unter Bildung einer StoRwelle
ablauft.

Die Umsetzung ist mit folgenden Wirkungen verbunden:
— LuftstoRwirkung
— BodenstoR- und Kraterwirkung
— Wirkung durch Spreng- und Wurfstiicke
— thermische Wirkung durch Flammen und Wirmestrahlung
— Wirkung der Explosionsschwaden

LuftstoRwirkung

Bei der Oberflichendetonation eines Explosivstoffs kommt es zur Ausbildung einer LuftstoRwelle, die sich mit sehr
hoher Anfangsgeschwindigkeit vom Detonationsort ausbreitet. Der Uberdruck in der StoRwellenfront nimmt mit
zunehmender Entfernung vom Detonationsort ab und gleichzeitig nimmt die Dauer des LuftstofRimpulses zu. Die
Zusammenhinge zwischen den StoRRwellenparametern und dem Abstand vom Detonationsort beschreiben
Skalierungsgesetze. Nach dem Skalierungsgesetz von CRANZ verhalten sich die Entfernungen vom
Detonationsort, in denen der gleiche StoRRdruck herrscht, wie die dritten Wurzeln aus den Massen der gleichen
Explosivstoffladungen. Die LuftstoBwirkung wird u. a. durch den Druck der normal reflektierten LuftstoRRwelle
erfasst. In Abhingigkeit vom skalierten Abstand k zwischen Donator und Akzeptor sind die Druckwirkungen in
Tabelle 5.3-1 beschrieben. Als Donatoren werden gefihrdende Objekte bezeichnet. Die Objekte, die einer
Gefihrdung ausgesetzt sind, nennt man Akzeptoren. Der Faktor k ist definiert als

k=E/m"
(mit E = Entfernung in Metern und m = Nettoexplosivstoffmasse in kg).
Tab. 3.5-1 LuftstoRdruck in Abhingigkeit vom skalierten Abstand k (Orientierungswerte)

Uberdruck in der normal reflektierten
Luftstoflwelle in kPa

Skalierter Abstand k in m/kg'/3

2 600 ... 1100
5 80 ...130
10 26...31

15 15...18

20 10 ... 13

22 9..11,5

Der LuftstoRdruck bewirkt die in den Tabellen 3.5-2 bis 3.5-4 dargestellten typischen Verletzungen von Personen
bzw. Schiden an Gebiuden. In der Mustersicherheitsanalyse nach § 7 StorfallV [3] stehen weitere Inforationen zur
Verfuigung.
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Tab. 3.5-2 Schadensbilder von Luftstofwellen (Orientierungswerte)

. Uberdruck in der normal reflektierten LuftstoRwelle in
Schadensbild

kPa (Schwellenwert)

Fensterscheiben, Fensterrahmen, Tiiren (beschidigt bis

. 514
zerstort)
Dicher (beschadigt bis zerstort) 5..17
50-%-Grenze fiir Trommelfellschiden 1..14
Leichte Wandverkleidung (beschidigt bis zerstort) 14 ... 30
Ziegelsteinmauer (beschadigt bis zerstort 30 ... 150
Stahlskelette leichter Gebiude (beschadigt) 30 ... 250
Backsteingebiude (beschadigt bis zerstért) 30 ... 360
Lungenschiden (stark impulsabhingig) 50 ... 100
Betonbauten und Stahlbetonbauten (beschadigt bis

180 ... 5000

zerstort)
Tod des Menschen 140 ...

Tab. 3.5-3 Verletzungen von Personen in Abhingigkeit von der Entfernung zum Detonationsort in Metern
(orientierende Werte)

Explosivstoffmasse in kg <1 % leichte Kopfverletzungen <1 % Gehorschiden
4 000 ~320m ~200 m
10 000 ~430m ~280m
20 000 ~550m ~350m
40 000 ~700m ~ 450 m
60 000 ~8oo0m ~500 M

Die Schiden an Gebduden durch LuftstoRwirkung in Abhingigkeit von der Explosivstoffmasse und der Entfernung
vom Detonationsort werden in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Tab. 3.5-4 Schiaden in Abhingigkeit von der Entfernung in Metern (Orientierungswerte)

Explosivstoff- Explosivstoff- Explosivstoff- Explosivstoff- Explosivstoff-
Schadensbild masse masse masse masse masse

4 000 kg 10 0oo kg 20 000 kg 40 ooo kg 60 ooo kg
totale 6 s

om om om 100 m 110 m
Gebiudeschiden >
schwere 3 6

11o0m 140 m 180 m 230m 260 m
Gebiudeschiaden 4 3
mittlere 6

160 m 210 m 270 m om om
Gebiudeschiaden 7 34 39
leichte 8 s

18om 240m 00 M om om
Gebiudeschiden 4 3 3 44
geringe
Gebiudeschiaden
2.8 270 m 370 m 460 m 580 m 670 m
z.B.
Fensterschiden)

Bodenstof3- und Kraterwirkung

Die Bodenstof3- und Kraterwirkung liegt bei Detonationen hinsichtlich ihrer Schadenswirkung deutlich unter der
Schadenswirkung des LuftstoRRes. Die Bodenstoflwirkung muss im Hinblick auf die Standfestigkeit von Winden
und Gebiduden beriicksichtigt werden. Innerhalb des Kraterradius ist mit einer sympathetischen
Detonationsiibertragung (gleichzeitige Detonation der gesamten Explosivstoffmasse) zu rechnen.

Wirkung durch Spreng- und Wurfstiicke

Bei einer Explosion kénnen Gebiude- oder Maschinenteile, aber auch Teile explodierender Gegensténde vom
Explosionsort weggeschleudert werden. Die Wurfweite ist u. a. abhingig von Art und Nettoexplosivstoffmasse
(NEM) des Explosivstoffs, den Einschlussbedingungen sowie der Bauausfithrung des Gebidudes und lisst sich
quantitativ nur sehr schwer beschreiben. Unter bestimmten Bedingungen treten Wurfweiten von mehreren hundert
Metern auf. Spreng- und Wurfstiicke bilden somit eine zusitzliche Gefdhrdung insbesondere fiir ungeschiitzte
Personen.

Fiir die Gefdhrdung durch Wurfstiicke wird international die Wurfstiickdichte (Einheit: kg/m?) herangezogen. In
Gebauden wird mit einer Letalitdt von unter 1 % gerechnet, wenn die Wurfstiickdichte etwa 1 kg/m?* betragt. In
nachstehender Zusammenstellung sind die Entfernungen, bei denen diese Gefihrdung auftritt, in Abhangigkeit
von der Explosivstoffmasse aufgefiihrt:

Tab. 3.5-5 Entfernungsangaben fiir die Wurfstiickdichte 1 kg/m* (Orientierungswerte)

Explosivstoffmasse in kg Entfernungen in m (Wurfstiickdichte 1 kg/m?)

4 000 63

10 000 90
20 000 18
40 000 154
60 000 180

Des Weiteren ist mit zusitzlicher Sprengstiickwirkung zu rechnen, wenn mit grofRkalibrigen Geschossen, Bomben
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oder Gefechtsképfen umgegangen wird. Die Wirkung ist im Einzelfall im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung
abzuschiatzen. Hierbei sind mit Splitterreichweiten von bis zu 1 coo m zu rechnen.

Splitterwirkungen werden als gefihrlich eingestuft, wenn die Splitter eine kinetische Energie von 2 8o | haben und
die Splitterdichte 1 Splitter pro 56 m* betrigt.

Thermische Wirkung

Die Wirkung der Wiarmestrahlung kann durch ein Feuerballmodell charakterisiert werden. Danach berechnet sich
der maximale Durchmesser des Feuerballs zu
D = 3,7675M*%*

wobei M die Masse des abbrennenden Stoffs in kg ist. Die bei einem sehr schnellen Abbrand (Deflagration)
entstehende Druckwelle kann vernachlissigt werden, da diese wesentlich geringer ist als bei der beschriebenen
Gefihrdung durch LuftstoRdruck bei gleicher Explosivstoffmenge.

In der folgenden Aufstellung sind in Abhingigkeit von der Explosivstoffmasse Feuerballdurchmesser und
Wirkungsdauer angegeben.

Tab. 3.5-6 Angaben zum Feuerball (Orientierungswerte)

Explosivstoffmasse in kg Durchmesser in m Wirkungsdauer in s
4 000 56 4,7

10 000 75 6,4

20 000 94 8,2

40 000 18 10,4

60 000 134 12,0

Wirkung der Explosionsschwaden

Bei der Umsetzung von Explosivstoffen entstehen hauptsichlich gasférmige Reaktionsprodukte, die sog.
Explosionsschwaden, deren Art und Mengenanteile mafigeblich von der chemischen Zusammensetzung des
Explosivstoffs und den Umsetzungsbedingungen abhingig sind.

Die hauptsichlichen gasférmigen Reaktionsprodukte von Explosivstoffen sind Kohlendioxid, Stickstoff und
Wasserdampf. In zumeist geringeren Mengenanteilen entstehen jedoch auch — je nach Zusammensetzung des
Explosivstoffs — toxische und reizend wirkende Gase, wie Kohlenmonoxid, nitrose Gase, Schwefeldioxid,
Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Chlorwasserstoff usw.

Im Allgemeinen ist die Wirkung der toxischen Schwadenbestandteile im Vergleich zu den anderen genannten
Wirkungen von Explosivstoffen als untergeordnet einzustufen, da im Freien oder bei guter Beliiftung eine schnelle
Verdiinnung der Gase eintritt. Gesundheitsgefihrdungen kénnen jedoch bei nicht ausreichender Beliiftung

entstehen, z. B. in geschlossenen Riumen oder bei der Verwendung von Explosivstoffen im untertigigen Bergbau.

Gesundheitsgefihrdungen bei Titigkeiten mit Explosivstoff

Bei Titigkeiten mit Explosivstoff kann eine Inhalation von Stiduben und Dampfen, der Hautkontakt oder die
Aufnahme iiber die Haut zu gesundheitlichen Beeintrichtigungen der Beschiftigten fiihren. Durch eine gute
Beliiftung des Arbeitsplatzes und das Tragen geeigneter persénlicher Schutzausriistung (z. B.
Chemikalienschutzhandschuhe) wird diese Gefdhrdung im Regelfall ausreichend minimiert. Es muss jedoch
beachtet werden, dass einige Explosivstoffe als krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch
eingestuft sind. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind daher unbedingt zu beachten. Weitere Informationen
finden sich in den Kapiteln "Gute Arbeitspraxis und Hygienestandards", "Hautkontakt mit Gefahrstoffen" und "

Einatmen von Gefahrstoffen", .
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3.5.2 Ermittlung und Beurteilung

Sicherheitstechnische Kenngréfien

Im Folgenden sollen die fiir explosionsgefihrliche Stoffe charakteristischen sicherheitstechnischen Kenngréflen
dargelegt werden.

Priifung der chemischen und thermischen Stabilitit

Die Priifung dient dem Nachweis der Vertriglichkeit der Stoffbestandteile und der Bestindigkeit bei héheren
Temperaturen. Eine bewidhrte Priifmethode ist eine Warmlagerung bei 75 °C tiber 7 Tage im offenen oder lose
verschlossenen Priifglas.

Zur Bestimmung der thermischen Stabilitit bieten sich auch kalorimetrische Messverfahren (z. B.
Differentialthermoanalyse (DSC), Thermogravimetrische Analyse (TGA)) an, aus denen die Temperatur der
beginnenden thermischen Zersetzung ermittelbar ist.

Verhalten gegeniiber thermischer Einwirkung
— Entziindungstemperatur, z. B. im Woodschen Metallbad
— Entziindbarkeit durch Cereisenfunken (erzeugt durch Feuerstein)
— Entziindbarkeit durch den Feuerstrahl einer Schwarzpulveranziindschnur
— Entziindbarkeit durch Gasstrahl
— Entziindbarkeit durch rotglithenden Stahlstab

— Entziindbarkeit und Verbrennungsdauer in einer rotgliihenden Stahlschale

Stahlhiilsenversuch (Koenen-Test)
— Verhalten beim Erhitzen unter Einschluss. Diese Priifmethode liefert quantitative Ergebnisse und eine Antwort
auf die Frage, ob ein Stoff auch in kleiner Menge ohne vollstindigen Einschluss explodieren kann.

Mechanische Empfindlichkeit
— Schlagempfindlichkeit ermitteln mit dem BAM-Fallhammer
— Reibempfindlichkeit ermitteln mit dem BAM-Reibapparat

Empfindlichkeit gegeniiber einem Detonationsstof in einem Stahlrohr

Die Ermittlung der Fahigkeit eines Stoffs, eine eingeleitete Detonation weiterleiten zu kénnen, erfolgt in 1", 2"- und
4"-Stahlrohren mit den méglichen Ergebnissen

— keine Weiterleitung,

— teilweise Weiterleitung oder

— Weiterleitung.

Empfindlichkeit gegeniiber elektrostatischer Aufladung

Die Ermittlung der Fahigkeit eines Stoffs, sich bei Aufladung umzusetzen.
— Bestimmung der Mindestziindenergie mittels Messmethoden, die eine definierte elektrostatische Entladung
ermdglichen.

— Fuir Treibladungspulver erfolgt die Priifung nach DIN EN 13938-2.

Als weitere Kenndaten kommen infrage:
— Detonationsgeschwindigkeit
— Oz2-Bilanz
— Explosionswirme
— Normalgasvolumen
— Dichte
— Schmelztemperatur

— Kalorimetrische Kenndaten (Zersetzungstemperaturen, Zersetzungenergie)

Klassifizierung der Wirkungen

Die Gefahrgruppenzuordnung entspricht der DGUV Regel 113-017, Allgemeiner Teil, Abschnitt 3.2. Die Wirkungen
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der Explosivstoffe werden in folgende vier Gefahrgruppen eingeteilt:

Gefahrgruppe 1.1

Die Explosivstoffe dieser Gruppe kénnen in der Masse explodieren. Die Umgebung ist durch Druckwirkung
(StoRwellen), durch Flammen und durch Spreng- und Wurfstiicke gefihrdet; bei starkmanteligen Gegenstianden ist
eine zusitzliche Gefihrdung durch Sprengstiicke vorhanden.

Gefahrgruppe 1.2

Die Explosivstoffe dieser Gruppe explodieren nicht in der Masse. Gegenstidnde explodieren bei einem Brand
zunichst einzeln. Im Verlauf des Brands nimmt die Zahl der gleichzeitig explodierenden Gegenstiande zu. Die
Druckwirkung (Stofwellen) der Explosionen ist auf die unmittelbare Umgebung beschrinkt; an Bauwerken der
Umgebung entstehen keine oder nur geringe Schiaden. Die weitere Umgebung ist durch leichte Sprengstiicke und
durch Flugfeuer gefihrdet. Fortgeschleuderte Gegenstinde kénnen beim Aufschlag explodieren und so Brinde und
Explosionen iibertragen; bei starkmanteligen Gegenstianden ist eine zusétzliche Gefiahrdung durch Sprengstiicke
vorhanden.

Gefahrgruppe 1.3

Die Explosivstoffe dieser Gruppe explodieren nicht in der Masse. Sie brennen sehr heftig und unter starker
Wiarmeentwicklung ab, der Brand breitet sich rasch aus. Die Umgebung ist hauptsachlich durch Flammen,
Wirmestrahlung und Flugfeuer gefihrdet. Gegenstinde kénnen vereinzelt explodieren, einzelne brennende
Packstiicke und Gegenstinde kénnen fortgeschleudert werden. Die Gefidhrdung der Umgebung durch
Sprengstiicke ist gering. Die Bauten in der Umgebung sind im Allgemeinen durch Druckwirkung (StoRRwellen) nicht
gefihrdet.

Gefahrgruppe 1.4

Die Explosivstoffe dieser Gruppe stellen keine bedeutsame Gefahr dar. Sie brennen ab, einzelne Gegenstinde
kénnen auch explodieren. Die Auswirkungen sind weitgehend auf das Packstiick beschrinkt. Sprengstiicke
gefihrlicher GréfRe und Flugweite entstehen nicht. Ein Brand ruft keine Explosion des gesamten Inhalts eines
Packstiicks hervor.

In anderen Rechtsbereichen, wie dem Gefahrguttransport- und dem Gefahrstoffrecht, gibt es zusitzlich die
Unterklassen 1.5 und 1.6, die besonders unempfindliche Stoffe und Gegenstinde beschreiben. Die Wirkungen der
Stoffe und Gegenstinde sind jedoch vergleichbar mit denen der Gefahrgruppe 1.1 bzw. 1.2.

In den sicherheitstechnischen Regelwerken (z. B. im Sprengstoffrecht, berufsgenossenschaftliche Vorschriften), die
im Wesentlichen wirkungsbasiert sind, werden deshalb nur SchutzmaRnahmen (betrifft insbesondere den tertiiren
und quartéren Explosionsschutz) fiir die Gefahrgruppen 1.1 bis 1.4 abgeleitet. Das heift, im Herstellungsprozess
werden lediglich die oben angefiihrten Gefahrgruppen angewendet. Die sicherheitstechnische Bewertung bei der
Herstellung erfolgt in Abhangigkeit der vier Gefahrgruppen, wobei hinsichtlich des primaren und sekundaren
Explosionsschutzes die verringerte Empfindlichkeit und Auslésewahrscheinlichkeit von Stoffen und Gegenstianden
der Unterklassen 1.5 und 1.6 berticksichtigt werden kann.

Aus der Gefahrgruppe ergeben sich Sicherheitsanforderungen insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsabstinde.

Da die Wirkungen nicht nur stoffabhingig sind, sondern auch von der Art und Intensitét der Beanspruchungen
sowie von der Masse, den Einschlussbedingungen usw. beeinflusst werden, wird unterschieden zwischen

— Lagergruppen nach 2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV),

— Unterklassen der Klasse 1 nach UN-Empfehlungen zum Transport gefihrlicher Giiter und

— Gefahrgruppen.

Lagergruppen und Unterklassen der Klasse 1

Die Zuordnung der Explosivstoffe zu Lagergruppen oder Unterklassen der Klasse 1 erfolgt nach vorgegebenen
Priifmethoden und Kriterien. Die Priifungen sollen die Belastungen der Explosivstoffe in der Versandverpackung
bei der Lagerung bzw. beim Transport simulieren. Die Lagergruppenzuordnungen und Gefahrgutklassifizierung
sind in Deutschland von der BAM vorzunehmen.

Gefahrgruppenbestimmung
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Fur die Gefahrgruppenbestimmung sind dagegen keine standardisierten Priifungen vorgegeben. Die
Gefahrgruppenbestimmung ist vom Unternehmer vorzunehmen. Mafigebend sind die Wirkungen der
Explosivstoffe bei der Auslésung durch die méglichen Beanspruchungen im jeweiligen Arbeitsgang.

Zur Bestimmung sind praxisnahe Versuche durchzufiihren, die den tatséchlichen Gegebenheiten und
Beanspruchungen der Explosivstoffe am Arbeitsplatz entsprechen. Insbesondere sind z. B. Masse, Einschluss,
Verdimmung, spezifische Verfahrensparameter, zu beriicksichtigen. Da die Wirkung und die
Auslésewahrscheinlichkeit u. a. von den unterschiedlichen betrieblichen und arbeitsplatzbezogenen
Gegebenheiten abhingig sind, kénnen die bei der Gefahrgruppenbestimmung anzuwendenden Priifmethoden hier
nur beispielhaft angefiihrt werden.

Die fuir die Explosivstoffe in Versandverpackungen ermittelten oder festgelegten Lagergruppen nach der Zweiten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz, Unterklassen nach den Verordnungen zum Gesetz iiber die Beférderung
gefihrlicher Giiter oder den Gefahrklassen nach dem Versorgungsartikelkatalog der Bundeswehr kénnen als
Gefahrgruppen iibernommen werden, wenn denkbare ungewollte Reaktionen aufgrund méglicher
Beanspruchungen wihrend der Arbeitsgiange nicht anders sind als die fiir die Ermittlung der genannten Gruppen /

Unterklassen angenommenen.

Besonderheiten bei pyrotechnischen Sétzen

Abbrandverhalten priifen

Bei der Zuordnung zu den Gefahrgruppen fiir pyrotechnische Sitze sollte zur Ermittlung der Wirkungen das
Abbrandverhalten von Sitzen bei unterschiedlichen Einschlussbedingungen gepriift werden. Dabei kann der
Abbrand in loser Schiittung, in lose verschlossenen Pappbehiltern oder auch in verschlossenen Stahlrohren zur
Bewertung herangezogen werden. Hierbei ist es sinnvoll, diese Untersuchungen mit unterschiedlichen Satzmassen
bis hin zur tatsichlichen am Arbeitsplatz vorgesehenen Satzmasse durchzufiihren. Bei den Abbrandversuchen in
Pappbehiltern sollte die Anziindung vorrangig am Boden gewihlt werden. Ist eine Auslésung durch
Detonationsstofd auszuschliefRen, sind z. B. Satzausléser, Warmekapseln, Stoppinen als geeignete Anziindmittel
anzusehen. Das Verhalten von Sitzen gegeniiber Detonationsstof wird tiblicherweise in 1"- bzw. 2"-Stahlrohren
gepriift. Uber die Fihigkeit eines Satzes, bereits in kleiner Menge unter Einschluss explodieren zu kénnen, gibt der
Stahlhulsentest Aufschluss.

Bestimmung der Auslésewahrscheinlichkeit

Zur Bestimmung von Auslésewahrscheinlichkeiten sollten vorrangig die Werte der Schlagempfindlichkeit (BAM-
Fallhammer) und der Reibempfindlichkeit (BAM-Reibapparat) herangezogen werden. Zusitzlich wird empfohlen,
Zersetzungstemperaturen (z. B. im Woodschen Metallbad, mittels kalorimetrischer Messmethoden (z. B. DTA,
DSC) und die Auslésbarkeit durch Funken, Flammen (Schwarzpulveranziindschnur, Bunsenbrenner)
beziehungsweise gliihende Metallgegenstinde (Stahlstab, Stahlschale) zu ermitteln.

Beanspruchung am Arbeitsplatz priifen

Insbesondere dann, wenn die oben benannten Priifungen die tatsidchlichen Verhiltnisse des Arbeitsplatzes, z. B.
hinsichtlich Einschlussbedingungen, Maf3stabseffekte, nur unzureichend widerspiegeln, ist eine Untersuchung in
der vorgesehenen Apparatur/Vorrichtung unerlisslich.

Untersuchungen zur Bestimmung der Wirkung von pyrotechnischen Halberzeugnissen und Gegenstinden sind
ebenfalls arbeitsplatzbezogen durchzufiihren. Diese kénnen sein:

— Abbrennen in modifizierten Presswerkzeugen (Simulation der Auslésung beim Pressvorgang)

— Abbrand von Halberzeugnissen in offenen und geschlossenen Stellagen

— Abbrand von Halberzeugnissen oder Gegenstinden mit offenen Anziindstellen in Bevorratungsmagazinen

Da sich in der Regel Sitze, Halberzeugnisse oder Gegenstinde an mehreren Stellen im Arbeitsgang befinden oder
bereitgehalten werden, sollten auch Ubertragungsversuche durchgefiihrt werden.

Anderung der Gefahrgruppe beachten

Wihrend der Herstellung pyrotechnischer Sitze und Gegenstinde dndern sich hiufig die Gefahrgruppen eines
Satzes, Halberzeugnisses oder von Gegenstinden in Abhingigkeit von ihrem jeweiligen Zustand. Die
Gefahrgruppe wird durch verschiedene Parameter, z. B. Masse, Durchmischungsgrad, Feuchtigkeitsgehalt,
Verdichtungsgrad und Konfektionierungszustand, bestimmt. Bei der Herstellung von Sitzen oder Baugruppen
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spielt auRerdem die jeweilige Verdimmung (auch Eigenverdimmung) des Satzes eine entscheidende Rolle.

Die ermittelten Gefahrgruppen sind in der Regel nicht identisch mit der Klassifizierung nach den
Gefahrguttransportvorschriften bzw. den Lagergruppen nach der 2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2.
SprengV), da diese nach anderen Priifkriterien festgelegt werden und nicht die Gegebenheiten im jeweiligen
Arbeitsgang beriicksichtigen. Weitere Informationen stehen in der DGUV Regel 113-008 Pyrotechnik zur Verfiigung.
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3.5.3 Arbeitsschutzmaf8nahmen und Wirksamkeitskontrolle

Zur Verhinderung von Ereignissen finden in Betrieben Mafdnahmen des priméren, sekundiren, tertidren und
quartidren Explosionsschutzes Anwendung.

Primérer Explosionsschutz

Hierunter fallen alle MaRBnahmen, die den Explosivstoff direkt betreffen und dessen Empfindlichkeit gegen dufere
Beanspruchung oder dessen Wirkung verringern oder ausschlieRen, z. B. durch Inertisierung oder
Phlegmatisierung. Die Bedeutung dieser Schutzmaflnahme ist in der Explosivstoffindustrie eingeschrinkt, da eine
bestimmungsgemife Wirkung der Explosivstoffe gewollt ist. Der primire Explosionsschutz wird deshalb auch
nicht niher betrachtet.

Sekundirer Explosionsschutz

Dem sekundiren Explosionsschutz sind alle MaRnahmen zuzurechnen, die zur Verringerung der Beanspruchung
des Explosivstoffs fiihren. Derartige Manahmen sind bei allen Arten des Umgangs zu treffen, insbesondere aber
bei der Herstellung, Be- und Verarbeitung der Explosivstoffe. Arbeitsmaschinen miissen deshalb so beschaffen und
aufgestellt sein, dass Explosivstoffe durch Warme, Reibung, Schlag, Druckerhéhung oder elektrostatische
Aufladung nicht entziindet werden. Insbesondere miissen/diirfen

— Werkstoffe verwendet werden, die zu keiner gefihrlichen Funkenbildung neigen,

— keine Stoffe mit den Werkstoffen in Beriihrung gebracht werden, die zu chemischen Reaktionen fithren kénnen;
zu diesen Stoffen zahlen neben den Explosivstoffen z. B. auch Sauren, Vorprodukte, Zuschlagstoffe,
Abfallprodukte im Verfahrensgang,

— Verschluss- und Befestigungsmittel z. B. Schrauben, Keile, Muttern, an dueren und inneren beweglichen Teilen
der Arbeitsmaschinen gegen Lockern gesichert sein,

— selbsttitig wirkende Vorrichtungen vorhanden sein, die bei erhhtem Widerstand oder Hemmungen die
Maschinen sofort stillsetzen,

— Lager und sonstige sich reibende Maschinenteile, Oberfliachen von Trégen und dergleichen leicht zu reinigen
sein,

— Hohlwellen und sonstige unzugéngliche Raume vermieden oder das Eindringen von Explosivstoffen verhindert
werden,

— Dichtungsstoffe, Filtermaterialien, Schmieréle so beschaffen sein, dass sie Explosivstoffe nicht in gefahrlicher
Weise aufnehmen oder mit ihnen reagieren,

— Explosivstoffablagerungen leicht erkennbar sein,

— ziindfahige elektrostatische Aufladungen verhindert werden oder es miissen Einrichtungen zum Ableiten dieser
Aufladungen vorhanden sein,

— zur Abwendung gefihrlicher Betriebszustinde Grenzwerte durch entsprechende Regel- oder
Steuereinrichtungen eingehalten werden,

— die festgelegten stoff- und verfahrensspezifischen Hochsttemperaturen bei der Verwendung von Wirmetrigern
zum Beheizen von Explosivstoff kontrolliert werden,

— Knet-, Misch- und Mengmaschinen sowie Zentrifugen fiir Explosivstoffe so eingerichtet sein, dass bei einer
Entziindung des Inhalts eine Druckentlastung schon bei méglichst niedrigem Druck eintritt,

— heile Oberflichen von Verfahrenseinrichtungen oder ihren Zu- und Abfiihrungsleitungen so ausgeriistet oder
verlegt werden, dass Explosivstoffe nicht unzulissig erwdrmt werden,

— Kénnen die Anforderungen nicht eingehalten werden, miissen die Arbeitsmaschinen so eingerichtet sein, dass
sie "unter Sicherheit" betrieben werden kénnen

Tertidrer Explosionsschutz

Der tertidre Explosionsschutz betrifft die Umgebung von Explosivstoffen. Die Bauweisen der Rdume und Gebiude
sowie die Ausfithrung der wichtigsten Bauteile sind so zu gestalten, dass sie den Anforderungen spezieller
Vorschriften entsprechen. Die wichtigsten Elemente des baulichen Explosionsschutzes werden nachfolgend
beschrieben.

Einrdumige Gebiude mit Explosions- oder Brandgefahr
— einrdumige Gebiude in leichter Bauart

Als Baustoffe diirfen nur verwendet werden: Leichtbeton, Holz, Pressplatten, Strohpressplatten, Gipsplatten,

22.04.2026

10



3 Gefahrstoffe > 3.5 Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstande

Gasbetonplatten, Folien und andere Baustoffe, die bei einer Explosion im Geb&ude keine schwereren
Waurfstiicke bilden als die genannten Baustoffe.

— einrdumige Gebidude in Ausblasebauart mit leichter Dachausfiihrung
Die Gebiude miissen eine oder zwei Ausblasewinde sowie ein leichtes Dach haben. Die tibrigen Wande
missen abhingig von der Belegungsart mit Explosivstoff so gestaltet sein, dass in Verbindung mit den
Sicherheitsabstdnden der Schutz von Personen gewihrleistet ist.

— einrdumige Gebidude in Ausblasebauart mit schwerer Dachausfithrung
Die Gebiude miissen eine oder zwei Ausblasewdnde und ein schweres Dach haben. Die tibrigen Winde
missen abhingig von der Belegungsart mit Explosivstoff so gestaltet sein, dass in Verbindung mit den
Sicherheitsabstdnden der Schutz von Personen gewihrleistet ist. Das schwere Dach muss abhingig von der
Belegungsart mit Explosivstoff so gestaltet sein, dass die Umgebung weder durch Feuer oder Flammenwirkung
noch durch schwere Wurfstiicke gefihrdet ist. Das Dach muss zur Ausblasefliche um mindestens 15°
ansteigen. Ausgenommen hiervon ist die Belegung mit sich detonativ umsetzenden Explosivstoffen.

— einrdumige Gebiude in erdiiberdeckter Bauart
Die Gebiude in erdiiberdeckter Bauart sind mit Ausnahme des Zugangs oder der Ausblasefliche mit Erdreich
einzudecken. Das Schittgut darf keine gréfReren Steine (liber Faustgréfle) enthalten und muss tiber der Decke
mindestens 60 cm hoch sein. Die Béschungen miissen dem natiirlichen Béschungswinkel des Schittguts
entsprechen. An Zugingen oder Ausblaseflichen sind Fliigelwinde zu errichten.

— einrdumige Gebdude mit Brandgefahr
Einrdumige Gebiude mit Brandgefahr miissen bis auf die Ausblaseflichen mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30 entsprechen.
Alle Bauteile mit Ausnahme der Ausblaseflichen miissen den Beanspruchungen von innen standhalten.
Dacheindeckungen miissen gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sein.

Mehrraumige Gebaude mit Explosions- oder Brandgefahr

Werden die vorstehend beschriebenen Gebiude mit mehreren Riumen ausgefiihrt, miissen die Trennwinde
zwischen den Riumen abhiangig von

— den auszufiihrenden Titigkeiten,

— den Explosivstoffarten, -massen und Wirkungen und

— der Anwesenheit von Beschiftigten

so ausgefuhrt sein, dass sie im Falle eines Ereignisses die Ubertragung auf die Nachbarraume verhindern. Werden
in den einzelnen Riumen Titigkeiten ausgefuhrt, fiir die in den speziellen Vorschriften Einzelgebiude gefordert
werden oder die "unter Sicherheit" durchzufiihren sind, sind die Trennwinde als Widerstandswinde auszufiihren
oder Pufferrdumen einzurichten.

Bauteile

Widerstandswinde

Die Standfestigkeit von Widerstandswinden ist entsprechend der im Fall einer Explosion zu erwartender Belastung
zu gewibhrleisten. Bei der Auslegung der Widerstandswinde ist nur die Nettoexplosivstoffmasse zugrunde zu
legen, die gleichzeitig zur Explosion kommen kann. Die Standfestigkeit ist unter Annahme der ungiinstigsten
dynamischen Belastungen zu berechnen.

Verschliisse von Durchreichedffnungen und Tiiren in Widerstandswinden miissen geniigend widerstandsfihig und
so ausgefuhrt sein, dass sie bei einer Explosion im Raum nicht durch die Offnung gedriickt werden kénnen.
Durchreichesffnungen miissen zwangsweise verschlieBbar eingerichtet sein.

Betriebsbedingte Durchbriiche in Widerstandswinden (z. B. Kabelschichte) miissen so verschlossen sein, dass die
Schutzwirkung der Widerstandswinde erhalten bleibt.

Ausblaseflichen

Fiir die Ausblaseflichen sind Materialien zu verwenden, die keine schweren Wurfstiicke bilden kénnen. In
Gebiduden und Raumen mit Explosivstoff sind geniigend grofle Ausblaseflidchen, z. B. Ausblasewinde,
Fensterflichen, Abzugssffnungen, vorzusehen, damit kein gefihrlicher Druckaufbau bei der deflagrativen
Umsetzung des Explosivstoffs auftreten kann.

Fenster
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Fenster, die der Sonnenseite zugekehrt sind, sind mit Blendschutz zu versehen, wenn nach Art der Explosivstoffe
durch Sonneneinstrahlung eine zusitzliche Gefahr entsteht.

Fenster, an denen sich Explosivstoffe absetzen kénnen, sind so auszufiihren, dass Stahl nicht auf Stahl reibt oder
schligt.

Splitter von Glasfenstern kénnen zu gefihrlichen Verletzungen fiihren. Es ist deshalb zweckmiRig, Glasfenster auf
die unbedingt notwendige Anzahl und Gréfie zu beschrinken. Als Verglasung haben sich z. B. Folien, Scheiben aus
Kunststoff, Doppelverglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (6 mm) und Polycarbonat- Scheiben (5 mm) mit einem
an der Fensterlaibung angebrachten Fangstab bewihrt.

Fu’béden

In Rdumen mit solchen Explosivstoffen, die durch elektrostatischen Ladungsausgleich geziindet werden kénnen,
muss der FuBboden ausreichend leitfihig sein. Der FuRBboden in Raumen mit offenem Explosivstoff muss eine
undurchlissige, ebene und fugenlose Oberfliche haben.

Schutzwille

Schutzwille miissen den Dachfirst des zugeordneten Gebidudes um mindestens 1,00 m lberragen; die
Kronenbreite muss mindestens 0,50 m betragen. Der Abstand des Schutzwalls von der AuRenwand des Gebiudes
darf im Regelfall 2,00 m sein, um den Zugang zum Gebaude und die Instandhaltung von Gebiude und Schutzwall

zu gewihrleisten.

Erdschutzwinde, Schutzmauern, sonstige Schutzwinde

Erdschutzwinde miissen mindestens 1,00 m dick und so hoch wie Schutzwille sein. Das Erdreich ist durch
Schalen abzustiitzen. Schutzmauern und sonstige Schutzwiande miissen die gleiche Schutzwirkung wie
Schutzwille haben. Sie sind sicher im Erdreich zu verankern.

Einrichtungen

Raumheizung

Die Oberflichentemperatur von Heizkérpern und -leitungen darf einen Héchstwert von 120 °C nicht tiberschreiten.
In Rdumen mit Warmluftheizung ist Kondensation gefshrlicher Ddmpfe zu verhindern, indem diese mit einem
ausreichenden Anteil vorgewdrmter Frischluft betrieben werden. Die Heizkérper miissen eine glatte Oberfliche
haben und sich allseitig reinigen lassen. Heizkérper diirfen nicht an Ausblaseflichen angebracht sein.

Elektrische Anlagen und ihre Betriebsmittel

Elektrische Anlagen und ihre Betriebsmittel in Rdumen mit Explosivstoff miissen den allgemein anerkannten
Regeln der Elektrotechnik entsprechen. Neben den allgemeinen Bestimmungen ist insbesondere die DIN V VDE V
0166 "Errichten elektrischer Anlagen in Bereichen, die durch Stoffe mit explosiven Eigenschaften gefihrdet sind" zu
beriicksichtigen.

Blitzschutz

Es muss fiir einen ausreichenden Blitzschutz gesorgt sein.

Liiftungen

Es muss eine ausreichende Beliiftung der Rdumlichkeiten vorhanden sein. Dabei miissen die Anlagen so
beschaffen sein, dass Stiube oder Dampfe der Explosivstoffe nicht in die Motoren gelangen kénnen. Die
auftretenden Temperaturen der Liftungsanlagen miissen unterhalb der Entziindungs-, bzw.
Zersetzungstemperatur liegen. Es diirfen sich in den Rohrleitungen keine gefihrlichen Ablagerungen bilden,
auflerdem sollten alle Rohrleitungen méglichst gradlinig gefiihrt werden.

Fahrzeuge

Beim Umgang mit Explosivstoffen diirfen nur geschiitzte oder explosivstoffgeschiitzte Fahrzeuge verwendet
werden. Hierbei gilt neben der allgemeinen Vorschrift auch insbesondere die DGUV Regel 113-006 "Einsatz von
Fahrzeugen in Explosivstoffbetrieben".
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Quartdrer Explosionsschutz

Einhaltung von Schutz- und Sicherheitsabstinden

Die SchutzmaRnahmen betreffen die Einhaltung von gesetzlich vorgegebenen Schutz- und Sicherheitsabstinden
zwischen méglichen Donatoren und Akzeptoren. Der quartire Explosionsschutz ist ein defensives Schutzprinzip
oder Vorsorgeprinzip fiir den mit absoluter Sicherheit nicht auszuschlieRenden Fall einer ungewollten
Explosivstoffumsetzung zur Minimierung der Explosionswirkungen.

Die Beachtung der massenbezogenen Schutzabstinde gewahrleistet den gesetzlichen Schutz der Offentlichkeit.
Die Beachtung der massenbezogenen, von der jeweiligen Bauweise der Einzelanlagen
abhingigenSicherheitsabstinde gewihrleistet den gesetzlichen Schutz der innerbetrieblichen Anlagen und der
Beschiftigten.

Schutzabstinde

Gebiude und Plitze mit Explosivstoff miissen zu Wohnbereichen und Verkehrswegen in Abhingigkeit von der
— Lager-/Gefahrgruppe und
— Nettoexplosivstoffmasse (NEM)

einen ausreichenden Schutzabstand einhalten.

Schutzabstinde der Gebéude und Plitze mit Explosivstoffen der Lager-/ Gefahrgruppe 1.1
— zu Wohnbereichen sind nach der Formel E = 22 x M'/3" zu berechnen. Wenn eine zusétzliche Gefdhrdung durch
schwere Sprengstiicke gegeben ist, ist jedoch ein Mindestabstand von 275 m einzuhalten.
— zu Verkehrswegen sind nach der Formel E = 15 x M'3") zu berechnen. Wenn eine zusitzliche Gefahrdung durch
schwere Sprengstiicke gegeben ist, ist jedoch ein Mindestabstand von 180 m einzuhalten.

Schutzabstinde der gefihrlichen Gebiude und Plitze mit Explosivstoffen der Lager-/Gefahrgruppe 1.2
- zu Wohnbereichen sind nach der Formel E = 58 x M'/¢" zu berechnen. Wenn eine zusétzliche Gefdhrdung durch
schwere Sprengstiicke gegeben ist, ist der Schutzabstand nach der Formel E = 76 x M"/¢™) zu berechnen. In
jedem Fall ist ein Mindestabstand von go m bzw. 135 m einzuhalten.
— zu Verkehrswegen sind nach der Formel E = 39 x M/®™ zu berechnen. Wenn eine zusitzliche Gefahrdung durch

1/6 %)

schwere Sprengstiicke gegeben ist, ist der Schutzabstand nach der Formel E = 51 x M'/®") zu berechnen. In

jedem Fall ist ein Mindestabstand von 60 m bzw. go m einzuhalten.

Schutzabstinde der Gebiude und Plitze mit Explosivstoffen der Lager-/ Gefahrgruppe 1.3
— zu Wohnbereichen sind nach der Formel E = 6,4 x M3 zu berechnen. In jedem Fall ist ein Mindestabstand
von 60 m einzuhalten.
— zu auferbetrieblichen Verkehrswegen sind nach der Formel E = 4,3 x M3 zu berechnen. In jedem Fall ist ein
Mindestabstand von 40 m einzuhalten.

Schutzabstinde der Gebéude und Plitze mit Explosivstoffen der Lager-/ Gefahrgruppe 1.4

Fiir Gebdude und Plitze mit Explosivstoffen der Lager-/Gefahrgruppe 1.4 ist bei einer Nettoexplosivstoffmasse
(NEM) iiber 100 kg ein Schutzabstand zu Wohnbereichen und zu auferbetrieblichen Verkehrswegen, unabhingig

von der NEM, von mindestens 25 m einzuhalten.

Sicherheitsabstinde

Die Gebiude und Plitze mit Explosivstoff miissen in Abhingigkeit von der
— Gefahrgruppe,
— Nettoexplosivstoffmasse (NEM),
— Lage, Anordnung und Bauart sowie
— Nutzungsart

zu anderen Gebiuden und Plitzen mit Explosivstoff oder mit stindigen Arbeitsplitzen einen ausreichenden
Sicherheitsabstand einhalten.
— Die Sicherheitsabstidnde der Gebdude und Platze mit Explosivstoffen der Lager-/ Gefahrgruppen 1.1 und 1.3 sind
nach der Formel E = k x M3 zu berechnen.
— Die k-Werte sind den einschligigen Vorschriften zu entnehmen.
— Fur Gebdude mit Explosivstoffen der Lager-/Gefahrgruppe 1.2 sind Mindestabstinde einzuhalten. Die
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Mindestabstinde sind den einschlagigen Vorschriften zu entnehmen.

— Die Sicherheitsabstidnde der Gebiude und Platze mit Explosivstoffen der Gefahrgruppe 1.4 betragen
mindestens 10 m.
Spreng- und Brandplitze miissen zu Wohnbereichen, auRerbetrieblichen Verkehrswegen und Betriebsgebauden
in Abhingigkeit von ihrer Nettoexplosivstoffmasse (NEM) und Bauart einen ausreichenden Schutz- und
Sicherheitsabstand einhalten. Die Schutz- und Sicherheitsabstinde fiir Spreng- und Brandplitze sind nach der
Formel E =k x M'3" zu berechnen. Die k-Werte sind den einschligigen Vorschriften (u. a. DGUV Regel 113-003)

zu entnehmen.

Brandschutzbereiche

In einem Abstand von 25 m vom Explosivstoff diirfen keine brennbaren Materialien und keine anderen Gefahrstoffe
mit den Gefahrenpiktogrammen GHSo2: Flamme und GHSo3: Flamme iiber einem Kreis gelagert werden. Die
Brandschutzbereiche miissen entsprechend gekennzeichnet werden. Innerhalb der Brandschutzbereiche darf nicht

geraucht werden sowie kein offenes Licht und kein offenes Feuer verwendet werden.

* E: kiirzester Abstand zwischen Gebiuden/Plitzen in Metern,
k: Konstante, die von den Gefahrgruppen, den Bauarten, den Schutzeinrichtungen und der Nutzung des Donators

und des Akzeptors abhingig ist,
M: anzurechnende Nettoexplosivstoffmasse (NEM) in Kilogramm

22.04.2026



3 Gefahrstoffe > 3.5 Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstande

3.5.4 Vorschriften, Regelwerk, Literatur

Gesetze, Verordnungen

www.gesetze-im-internet.de; https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
— Sprengstoffgesetz (SprengG)
— Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)
— Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV)
— Technische Regel zum Sprengstoffrecht Sprengarbeiten (SprengTR 310 — Sprengarbeiten)
— Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
— Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

Technische Regelwerke zu den Arbeitsschutzverordnungen

www.baua.de
— TRGS 511 "Ammoniumnitrat”

—TRGS 727 "Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen”

Weitere Regeln der Technik

https://www.dinmedia.de

— DIN V VDE V 0166: Errichten elektrischer Anlagen in Bereichen, die durch Stoffe mit explosiven Eigenschaften
gefihrdet sind

— SprengLR 210: Sprengstofflager-Richtlinien Bauweise und Einrichtung der Lager fiir Sprengstoffe und
Ziindmittel

— SprengLR 220: Sprengstofflager-Richtlinien Bauweise und Einrichtung der Lager fiir pyrotechnische Sitze und
Gegenstinde

— DGUV Regel 113-017: Tétigkeiten mit Explosivstoffen

— DGUV Regel 113-016: Sprengarbeiten

— DGUV Regel 113-003: Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Zerlegen von Gegenstianden mit
Explosivstoff oder beim Vernichten von Explosivstoff oder Gegenstidnden mit Explosivstoff (Explosivstoff-,
Zerlege- oder Vernichteregeln)

— DGUV Regel 113-006: Einsatz von Fahrzeugen in Explosivstoffbetrieben

— DGUV Regel 113-008: Pyrotechnik

— BAM EX/2014/2: Leitfaden der BAM Leitfaden zum Herstellen von Explosivstoffen und pyrotechnischen
Gegenstianden

— NATO Standard AASTP-o1 NATO Guidelines for the storage of military ammunition and explosives; Edition C,
Version 1, March 2023, (https://nso.nato.int/nso/home/main/home)

Geltendes EU-Recht

—2014/28/EU: Richtlinie des Europiischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten uiber die Bereitstellung auf dem Markt und die Kontrolle von Explosivstoffen fiir zivile
Zwecke

—2013/29/EG: Richtlinie des Europiischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten iber die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstiande auf dem Markt

- VO (EG) NR. 440/2008: Verordnung der Kommission zur Festlegung von Priifmethoden gemifR der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europiischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschriankung chemischer Stoffe (REACH)
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3.5.5 Textbausteine fiir Priiflisten und Formblitter

Pruffragen
— Wie empfindlich ist der Explosivstoff gegeniiber thermischer, mechanischer und elektrostatischer Einwirkung?
— Welchen Beanspruchungen ist der Explosivstoff am jeweiligen Arbeitsplatz ausgesetzt?
— Mit welchen Ziindquellen ist zu rechnen?
— Befindet sich der Explosivstoff im Einschluss oder wird er verdammt?
— Detoniert oder deflagriert der Stoff?
— Welche Nettoexplosivstoffmasse (NEM) ist an den einzelnen Arbeitspldtzen vorhanden?
— Mit welcher LuftstoRwirkung ist im Fall einer Umsetzung zu rechnen?
— Mit welcher thermischen Wirkung ist zu rechnen?
— Mit welcher Wurf- und Sprengstiickwirkung ist zu rechnen?
— Welcher Gefahrgruppe wird der Explosivstoff im jeweiligen Arbeitsschritt zugeordnet?
— Sind weitere Priifungen fiir diese Zuordnung notwendig?
— In welche Lagergruppe ist der Stoff eingeordnet?
— Welche Konsequenzen auf Lagerung, Umgang, Verpackung ergeben sich daraus?
— Werden alle aufgefiihrten Manahmen zum sekundaren Explosionsschutz umgesetzt?
— Muss zum Schutz der Beschiftigten "unter Sicherheit" gearbeitet werden?
— Welche Abstinde bestehen zu Gebiuden und Pldtzen mit Explosivstoff und/oder stindigen Arbeitsplitzen?
— Sind die Gebiude in geeigneter Bauart errichtet?
— Gibt es geeignete bauliche Schutzmainahmen wie Widerstandswinde, Ausblaseflichen, Erdiiberdeckung,
Schutzwille, Schutzwinde?
— Werden die Sicherheits- und Schutzabstinde eingehalten?
— Sind die technischen Einrichtungen in den Gebiuden, wie Heizungen und elektrische Anlagen, geeignet?
— Besteht eine ausreichende und geeignete Liftung?
— Besteht ein ausreichender und geeigneter Blitzschutz?
— Sind vorhandene Fahrzeuge explosivstoffgeschiitzt?
— Gibt es Untersuchungen zur Toxikologie?
— Sind Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) oder maximale Arbeitsplatzkonzentrationen bekannt (MAK)?
— Sind Sicherheitsdatenblitter fiir den Stoff vorhanden?
— Gibt es Untersuchungen zur Schwadenbildung?
— Welche Arbeitsschutzmafnahmen resultieren aus den toxikologischen Kenndaten?

22.04.2026

17



3 Gefahrstoffe > 3.5 Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstande

3.5.6 Autoren und Ansprechpartner

Autoren
— Dr.-Ing. Joachim Otto
— Dr. rer. nat. Moana Nolde
— Dr. rer. nat. Silke Schwarz
— Dr. sc. nat. Dietrich Eckhardt

Ansprechpartnerin
— Fachbereich 2.4 - Priifung und Bewertung von Explosivstoffen/Pyrotechnik
Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)

Kontakt

22.04.2026

18


https://www.bam.de/Navigation/DE/Ueber-die-BAM/Organisation/Praesident/Abteilung-2/Fachbereich-24/fachbereich24.html
https://www.baua.de/DE/Services/Kontakt/Kontaktformular_node

Impressum

Zitiervorschlag:

Marlies Kittelmann, Lars Adolph, Alexandra Michel, Rolf Packroff, Martin Schiitte, Sabine
Sommer, Hrsg., 2023.

Handbuch Gefihrdungsbeurteilung

Dortmund: Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DOI: 10.21934/baua:fachbuch20230531

[Bitte Zugriffsdatum einfiigen]

Verfligbar unter: www.baua.de/gefaechrdungsbeurteilung

Fachliche Herausgeber:
Marlies Kittelmann, Lars Adolph, Alexandra Michel, Rolf Packroff, Martin Schiitte, Sabine Sommer

Herausgeber:

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund

Postanschrift: Postfach 17 02 02, 44061 Dortmund

Telefon: 0231 9071-2071

Telefax: 0231 9071-2070

E-Mail: info-zentrum @baua.bund.de
Internet: www.baua.de

Redaktion: Strategische Kommunikation und Kooperation, BAuA
Gestaltung: Susanne Graul, BAuA; eckedesign, Berlin
Fotos: Uwe Vslkner, Fotoagentur FOX, Lindlar/Kéln; Kapitel "Biostoffe": Nancy Heubach, BAuA

Diese Handlungshilfe benutzt eine geschlechtergerechte Sprache. Dort, wo das nicht méglich ist
oder die Lesbarkeit stark eingeschrinkt wiirde, gelten die gewihlten personenbezogenen

Bezeichnungen fiir beide Geschlechter.

Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten. Die auf der Website der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin hinterlegten Datenbankinhalte, Texte, Grafiken, Bildmaterialien, Ton-, Video- und
Animationsdateien sowie die zum Download bereitgestellten Publikationen sind urheberrechtlich
geschitzt. Wir behalten uns ausdriicklich alle Verdffentlichungs-, Vervielfiltigungs-, Bearbeitungs-

und Verwertungsrechte an den Inhalten vor.

Die Inhalte dieser Handlungshilfe wurden mit gréfter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem
aktuellen Stand der Wissenschaft. Fiir die Richtigkeit, Vollstindigkeit und Aktualitdt der Inhalte
tibernimmt die BAUA jedoch keine Gewihr.

Nachdruck und sonstige Wiedergabe sowie Veréffentlichung, auch auszugsweise, nur mit vorheriger
Zustimmung der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

22.04.2026



	Inhaltsverzeichnis
	3.5 Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände
	3.5.1 Art der Gefährdungen und ihre Wirkungen 
	3.5.2 Ermittlung und Beurteilung 
	3.5.3 Arbeitsschutzmaßnahmen und Wirksamkeitskontrolle 
	3.5.4 Vorschriften, Regelwerk, Literatur 
	3.5.5 Textbausteine für Prüflisten und Formblätter 
	3.5.6 Autoren und Ansprechpartner 

